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RS OGH 1987/9/1 10Os46/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1987

Norm

StGB §156

Rechtssatz

Ein durch Treuhandschaften verdeckter Geschäftsanteil an einer GmbH kann Gegenstand betrügerischer Krida sein,

sofern er zur Tatzeit einen Vermögenswert hat. Ob später seine kridamäßige Verwertung tatsächlich gelingt, ist zwar

nicht für seine Vermögens-Qualität, wohl aber für die Deliktsvollendung relevant.
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